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Beschlüsse des Arbeitsausschusses der S. O. G.
Der durch Delegierte der lokalen Sektionen erweiterte

Arbeitsausschuss der Schweizerischen Offiziersgesellschaft hat
an seiner Konferenz vom 7. Mai d. J., nach Anhörung von Referaten

der Obersten Bircher und Schäfer, folgende Beschlüsse ge-
fasst und diese durch den Zentralvorstand in verschiedenen
Eingaben dem Eidg. Militärdepartement zur Kenntnis gebracht:

/. Ausbildung.
1. Als grundlegende Ausbildungszeit für den Soldaten kombattanter

Waffen ist ein Minimum von 90 Tagen festzusetzen.
2. An der Wiederholungskurspflicht von 7 (Kav. 8) jährlichen

Wiederholungskursen ist unter allen Umständen festzuhalten.
3. Die Dauer der Wiederholungskurse ist allgemein der Dauer

der Wiederholungskurse der Artillerie anzupassen, also um
drei Tage zu verlängern.

4. Den Wiederholungskursen vorgängig sind Kader-Vorkurse
anzusetzen, zu denen auch die Unteroffiziere einzuberufen
sind.
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II. Ausrüstung.
5. Die Einführung der vorgesehenen Infanteriehilfswaffen ist

unverzüglich an die Hand zu nehmen.
6. Die Um- und Neubewaffnung der Artillerie wird als dringlich

bezeichnet und hierbei folgende Reihenfolge vorgeschlagen:
a) Weittragendes Geschütz (moderne 15 cm Hb. oder 10,5

oder 12 cm Kanone) als Contre-Bttr.
b) Neubewaffnung der Feldartillerie mit einem Einheits¬

geschütz.
c) Abschaffung der Ballontruppe.
d) Abschaffung der Schallmessung in der Art.-Beob. Kp.
e) Reduktion der Scheinwerfer-Kp. auf das Gebirge.

///. Verschiedenes.
7. Die Stellung des Unteroffizierskorps, namentlich auch ausser-

dienstlich in seiner wirtschaftlichen Existenz, ist zu heben.
8. Dem Bundesrat ist der Dank für die Vorlage zu einem

Bundesgesetz, zum Schutze der öffentlichen Ordnung
auszusprechen.

9. Die Armeeleitung wird eingeladen, zur Kräftigung des
Wehrwillens und im Interesse der Landesverteidigung sich des
Radios zu bedienen.

Aarau, den 7. Mai 1933.

Für den Zentralvorstand der
Schweizerischen Offiziersgesellschaft,

Der Präsident: Der Sekretär:
Oberst Bircher. Hptm. Hagenbuch.

Broschüre des religiös-sozialen Komitees
„Der 9. November 1932 in Genf".

Kurz vor dem Nicole-Prozess in Genf erschien unter dem
Titel: «Der 9. November 1932 in Genf, Kampf um die Wahrheit»,
eine Broschüre, herausgegeben von der religiös-sozialen
Vereinigung der Schweiz. Als Herausgeber dieser Broschüre
unterzeichnen untenstehende Mitglieder des Komitees der religiös-sozialen

Vereinigung, die wir in extenso bringen, denn es wird wohl
einmal die Stunde kommen, da es gut ist, dass man die Namen dieser

Mitglieder, deren Rechtsbegriffe sehr ins Wanken gekommen
sind und deren Geistesverfassung jedenfalls mit den Gedankengängen

des Schweizervolkes nichts, aber auch gar nichts gemein
hat, kennt. Hinter dem Mantel der Religiosität versteckt, werden
in gemeinster Art und in perfidester Weise die Armee und deren
Träger beschimpft, verleumdet und besudelt. Man musste wohl
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